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Rechtsnormen (Workshop „Partizipation im Hilfeprozess – Caritas“) 

SGB VIII 

§ 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 

selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 

obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere 

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, 

Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 

2. jungen Menschen ermöglichen oder erleichtern, entsprechend ihrem Alter und ihrer individuellen 

Fähigkeiten in allen sie betreffenden Lebensbereichen selbstbestimmt zu interagieren und damit 

gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können, 

3. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, 

4. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 

5. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine 

kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. 

§ 4 Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit der freien Jugendhilfe 

(1) Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe zum Wohl junger Menschen und ihrer 

Familien partnerschaftlich zusammenarbeiten. Sie hat dabei die Selbständigkeit der freien 

Jugendhilfe in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben sowie in der Gestaltung ihrer 

Organisationsstruktur zu achten. 

(2) Soweit geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der 

freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können, soll die öffentliche 

Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen. 

(3) Die öffentliche Jugendhilfe soll die freie Jugendhilfe nach Maßgabe dieses Buches fördern und 

dabei die Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Eltern stärken. 

§ 4a Selbstorganisierte Zusammenschlüsse zur Selbstvertretung 

(1) Selbstorganisierte Zusammenschlüsse nach diesem Buch sind solche, in denen sich nicht in 
berufsständische Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe eingebundene Personen, insbesondere 
Leistungsberechtigte und Leistungsempfänger nach diesem Buch sowie ehrenamtlich in der Kinder- 
und Jugendhilfe tätige Personen, nicht nur vorübergehend mit dem Ziel zusammenschließen, 
Adressatinnen und Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe zu unterstützen, zu begleiten und zu 
fördern, sowie Selbsthilfekontaktstellen. Sie umfassen Selbstvertretungen sowohl innerhalb von 
Einrichtungen und Institutionen als auch im Rahmen gesellschaftlichen Engagements zur 
Wahrnehmung eigener Interessen sowie die verschiedenen Formen der Selbsthilfe. 
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(2) Die öffentliche Jugendhilfe arbeitet mit den selbstorganisierten Zusammenschlüssen zusammen, 
insbesondere zur Lösung von Problemen im Gemeinwesen oder innerhalb von Einrichtungen zur 
Beteiligung in diese betreffenden Angelegenheiten, und wirkt auf eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit diesen innerhalb der freien Jugendhilfe hin. 

(3) Die öffentliche Jugendhilfe soll die selbstorganisierten Zusammenschlüsse nach Maßgabe dieses 
Buches anregen und fördern. 

§ 5 Wunsch- und Wahlrecht 

(1) Die Leistungsberechtigten haben das Recht, zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener 

Träger zu wählen und Wünsche hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe zu äußern. Sie sind auf dieses 

Recht hinzuweisen. 

(2) Der Wahl und den Wünschen soll entsprochen werden, sofern dies nicht mit unverhältnismäßigen 

Mehrkosten verbunden ist. Wünscht der Leistungsberechtigte die Erbringung einer in § 78a 

genannten Leistung in einer Einrichtung, mit deren Träger keine Vereinbarungen nach § 78b 

bestehen, so soll der Wahl nur entsprochen werden, wenn die Erbringung der Leistung in dieser 

Einrichtung im Einzelfall oder nach Maßgabe des Hilfeplans (§ 36) geboten ist. 

§ 6 Geltungsbereich 

(1) Leistungen nach diesem Buch werden jungen Menschen, Müttern, Vätern und 

Personensorgeberechtigten von Kindern und Jugendlichen gewährt, die ihren tatsächlichen 

Aufenthalt im Inland haben. Für die Erfüllung anderer Aufgaben gilt Satz 1 entsprechend. 

Umgangsberechtigte haben unabhängig von ihrem tatsächlichen Aufenthalt Anspruch auf Beratung 

und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts, wenn das Kind oder der Jugendliche seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. 

(2) Ausländer können Leistungen nach diesem Buch nur beanspruchen, wenn sie rechtmäßig oder auf 

Grund einer ausländerrechtlichen Duldung ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben. Absatz 1 

Satz 2 bleibt unberührt. 

(3) Deutschen können Leistungen nach diesem Buch auch gewährt werden, wenn sie ihren 

Aufenthalt im Ausland haben und soweit sie nicht Hilfe vom Aufenthaltsland erhalten. 

(4) Regelungen des über- und zwischenstaatlichen Rechts bleiben unberührt. 

§ 8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden 

Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in geeigneter Weise auf ihre 

Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor dem Familiengericht und dem 

Verwaltungsgericht hinzuweisen. 

(2) Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten der Erziehung und 

Entwicklung an das Jugendamt zu wenden. 

(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung ohne Kenntnis des 

Personensorgeberechtigten, solange durch die Mitteilung an den Personensorgeberechtigten der 

Beratungszweck vereitelt würde. § 36 des Ersten Buches bleibt unberührt. Die Beratung kann auch 

https://dejure.org/gesetze/SGB_I/36.html
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durch einen Träger der freien Jugendhilfe erbracht werden; § 36a Absatz 2 Satz 1 bis 3 gilt 

entsprechend. 

(4) Beteiligung und Beratung von Kindern und Jugendlichen nach diesem Buch erfolgen in einer für 

sie verständlichen, nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form. 

§ 9a Ombudsstellen 

In den Ländern wird sichergestellt, dass sich junge Menschen und ihre Familien zur Beratung in sowie 

Vermittlung und Klärung von Konflikten im Zusammenhang mit Aufgaben der Kinder- und 

Jugendhilfe nach § 2 und deren Wahrnehmung durch die öffentliche und freie Jugendhilfe an eine 

Ombudsstelle wenden können. Die hierzu dem Bedarf von jungen Menschen und ihren Familien 

entsprechend errichteten Ombudsstellen arbeiten unabhängig und sind fachlich nicht 

weisungsgebunden. § 17 Absatz 1 bis 2a des Ersten Buches gilt für die Beratung sowie die 

Vermittlung und Klärung von Konflikten durch die Ombudsstellen entsprechend. Das Nähere regelt 

das Landesrecht. 

§ 10a Beratung 

(1) Zur Wahrnehmung ihrer Rechte nach diesem Buch werden junge Menschen, Mütter, Väter, 

Personensorge- und Erziehungsberechtigte, die leistungsberechtigt sind oder Leistungen nach § 2 

Absatz 2 erhalten sollen, in einer für sie verständlichen, nachvollziehbaren und wahrnehmbaren 

Form, auf ihren Wunsch auch im Beisein einer Person ihres Vertrauens, beraten. 

(2) Die Beratung umfasst insbesondere  

1. die Familiensituation oder die persönliche Situation des jungen Menschen, Bedarfe, vorhandene 

Ressourcen sowie mögliche Hilfen, 

2. die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe einschließlich des Zugangs zum Leistungssystem, 

3. die Leistungen anderer Leistungsträger, 

4. mögliche Auswirkungen und Folgen einer Hilfe, 

5. die Verwaltungsabläufe, 

6. Hinweise auf Leistungsanbieter und andere Hilfemöglichkeiten im Sozialraum und auf 

Möglichkeiten zur Leistungserbringung, 

7. Hinweise auf andere Beratungsangebote im Sozialraum. 

Soweit erforderlich, gehört zur Beratung auch Hilfe bei der Antragstellung, bei der Klärung weiterer 

zuständiger Leistungsträger, bei der Inanspruchnahme von Leistungen sowie bei der Erfüllung von 

Mitwirkungspflichten. 

(3) Bei minderjährigen Leistungsberechtigten nach § 99 des Neunten Buches nimmt der Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe mit Zustimmung des Personensorgeberechtigten am Gesamtplanverfahren 

nach § 117 Absatz 6 des Neunten Buches beratend teil. 
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§ 36 Mitwirkung, Hilfeplan 

(1) Der Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor der Entscheidung über 

die Inanspruchnahme einer Hilfe und vor einer notwendigen Änderung von Art und Umfang der Hilfe 

zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen 

hinzuweisen. Es ist sicherzustellen, dass Beratung und Aufklärung nach Satz 1 in einer für den 

Personensorgeberechtigten und das Kind oder den Jugendlichen verständlichen, nachvollziehbaren 

und wahrnehmbaren Form erfolgen. 

(2) Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart soll, wenn Hilfe voraussichtlich für 

längere Zeit zu leisten ist, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte getroffen werden. Als Grundlage 

für die Ausgestaltung der Hilfe sollen sie zusammen mit dem Personensorgeberechtigten und dem 

Kind oder dem Jugendlichen einen Hilfeplan aufstellen, der Feststellungen über den Bedarf, die zu 

gewährende Art der Hilfe sowie die notwendigen Leistungen enthält; sie sollen regelmäßig prüfen, ob 

die gewählte Hilfeart weiterhin geeignet und notwendig ist. Hat das Kind oder der Jugendliche ein 

oder mehrere Geschwister, so soll der Geschwisterbeziehung bei der Aufstellung und Überprüfung 

des Hilfeplans sowie bei der Durchführung der Hilfe Rechnung getragen werden. 

(3) Werden bei der Durchführung der Hilfe andere Personen, Dienste oder Einrichtungen tätig, so 

sind sie oder deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Aufstellung des Hilfeplans und seiner 

Überprüfung zu beteiligen. Soweit dies zur Feststellung des Bedarfs, der zu gewährenden Art der 

Hilfe oder der notwendigen Leistungen nach Inhalt, Umfang und Dauer erforderlich ist, sollen 

öffentliche Stellen, insbesondere andere Sozialleistungsträger, Rehabilitationsträger oder die Schule 

beteiligt werden. Gewährt der Träger der öffentlichen Jugendhilfe Leistungen zur Teilhabe, sind die 

Vorschriften zum Verfahren bei einer Mehrheit von Rehabilitationsträgern nach dem Neunten Buch 

zu beachten. 

(4) Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, so soll bei der Aufstellung und Änderung des Hilfeplans 

sowie bei der Durchführung der Hilfe die Person, die eine Stellungnahme nach § 35a Absatz 1a 

abgegeben hat, beteiligt werden. 

(5) Soweit dies zur Feststellung des Bedarfs, der zu gewährenden Art der Hilfe oder der notwendigen 

Leistungen nach Inhalt, Umfang und Dauer erforderlich ist und dadurch der Hilfezweck nicht in Frage 

gestellt wird, sollen Eltern, die nicht personensorgeberechtigt sind, an der Aufstellung des Hilfeplans 

und seiner Überprüfung beteiligt werden; die Entscheidung, ob, wie und in welchem Umfang deren 

Beteiligung erfolgt, soll im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte unter Berücksichtigung der 

Willensäußerung und der Interessen des Kindes oder Jugendlichen sowie der Willensäußerung des 

Personensorgeberechtigten getroffen werden. 

§ 36a Steuerungsverantwortung, Selbstbeschaffung 

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe trägt die Kosten der Hilfe grundsätzlich nur dann, wenn 

sie auf der Grundlage seiner Entscheidung nach Maßgabe des Hilfeplans unter Beachtung des 

Wunsch- und Wahlrechts erbracht wird; dies gilt auch in den Fällen, in denen Eltern durch das 

Familiengericht oder Jugendliche und junge Volljährige durch den Jugendrichter zur 

Inanspruchnahme von Hilfen verpflichtet werden. Die Vorschriften über die Heranziehung zu den 

Kosten der Hilfe bleiben unberührt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 soll der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die niedrigschwellige 

unmittelbare Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen, insbesondere der Erziehungsberatung nach § 
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28, zulassen. Dazu soll der Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den Leistungserbringern 

Vereinbarungen schließen, in denen die Voraussetzungen und die Ausgestaltung der 

Leistungserbringung sowie die Übernahme der Kosten geregelt werden. Dabei finden der nach § 80 

Absatz 1 Nummer 2 ermittelte Bedarf, die Planungen zur Sicherstellung des bedarfsgerechten 

Zusammenwirkens der Angebote von Jugendhilfeleistungen in den Lebens- und Wohnbereichen von 

jungen Menschen und Familien nach § 80 Absatz 2 Nummer 3 sowie die geplanten Maßnahmen zur 

Qualitätsgewährleistung der Leistungserbringung nach § 80 Absatz 3 Beachtung. 

(3) Werden Hilfen abweichend von den Absätzen 1 und 2 vom Leistungsberechtigten selbst 

beschafft, so ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Übernahme der erforderlichen 

Aufwendungen nur verpflichtet, wenn 

1.    der Leistungsberechtigte den Träger der öffentlichen Jugendhilfe vor der Selbstbeschaffung über 

den Hilfebedarf in Kenntnis gesetzt hat, 

2.    die Voraussetzungen für die Gewährung der Hilfe vorlagen und 

3.    die Deckung des Bedarfs 

    a) bis zu einer Entscheidung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe über die Gewährung der 

Leistung oder 

    b) bis zu einer Entscheidung über ein Rechtsmittel nach einer zu Unrecht abgelehnten Leistung    

keinen zeitlichen Aufschub geduldet hat. 

War es dem Leistungsberechtigten unmöglich, den Träger der öffentlichen Jugendhilfe rechtzeitig 

über den Hilfebedarf in Kenntnis zu setzen, so hat er dies unverzüglich nach Wegfall des 

Hinderungsgrundes nachzuholen. 

§ 36b Zusammenarbeit beim Zuständigkeitsübergang 

(1) Zur Sicherstellung von Kontinuität und Bedarfsgerechtigkeit der Leistungsgewährung sind von den 

zuständigen öffentlichen Stellen, insbesondere von Sozialleistungsträgern oder 

Rehabilitationsträgern rechtzeitig im Rahmen des Hilfeplans Vereinbarungen zur Durchführung des 

Zuständigkeitsübergangs zu treffen. Im Rahmen der Beratungen zum Zuständigkeitsübergang prüfen 

der Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die andere öffentliche Stelle, insbesondere der andere 

Sozialleistungsträger oder Rehabilitationsträger gemeinsam, welche Leistung nach dem 

Zuständigkeitsübergang dem Bedarf des jungen Menschen entspricht. 

(2) Abweichend von Absatz 1 werden bei einem Zuständigkeitsübergang vom Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe auf einen Träger der Eingliederungshilfe rechtzeitig im Rahmen eines 

Teilhabeplanverfahrens nach § 19 des Neunten Buches die Voraussetzungen für die Sicherstellung 

einer nahtlosen und bedarfsgerechten Leistungsgewährung nach dem Zuständigkeitsübergang 

geklärt. Die Teilhabeplanung ist frühzeitig, in der Regel ein Jahr vor dem voraussichtlichen 

Zuständigkeitswechsel, vom Träger der Jugendhilfe einzuleiten. Mit Zustimmung des 

Leistungsberechtigten oder seines Personensorgeberechtigten ist eine Teilhabeplankonferenz nach § 

20 des Neunten Buches durchzuführen. Stellt der beteiligte Träger der Eingliederungshilfe fest, dass 

seine Zuständigkeit sowie die Leistungsberechtigung absehbar gegeben sind, soll er entsprechend § 

19 Absatz 5 des Neunten Buches die Teilhabeplanung vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

übernehmen. Dies beinhaltet gemäß § 21 des Neunten Buches auch die Durchführung des 

Verfahrens zur Gesamtplanung nach den §§ 117 bis 122 des Neunten Buches. 
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§ 37 Beratung und Unterstützung der Eltern, Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der eigenen 
Familie 

(1) 1Werden Hilfen nach den §§ 32 bis 34 und 35a Absatz 2 Nummer 3 und 4 gewährt, haben die 
Eltern einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung sowie Förderung der Beziehung zu ihrem 
Kind. 2Durch Beratung und Unterstützung sollen die Entwicklungs-, Teilhabe- oder 
Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des 
Kindes oder Jugendlichen vertretbaren Zeitraums so weit verbessert werden, dass sie das Kind oder 
den Jugendlichen wieder selbst erziehen kann. 3Ist eine nachhaltige Verbesserung der Entwicklungs-, 
Teilhabe- oder Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb dieses Zeitraums nicht 
erreichbar, so dienen die Beratung und Unterstützung der Eltern sowie die Förderung ihrer 
Beziehung zum Kind der Erarbeitung und Sicherung einer anderen, dem Wohl des Kindes oder 
Jugendlichen förderlichen und auf Dauer angelegten Lebensperspektive. 

(2) 1Bei den in Absatz 1 Satz 1 genannten Hilfen soll der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die 
Zusammenarbeit der Pflegeperson oder der in der Einrichtung für die Erziehung verantwortlichen 
Person und der Eltern zum Wohl des Kindes oder Jugendlichen durch geeignete Maßnahmen fördern. 
2Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt dies durch eine abgestimmte Wahrnehmung der 
Aufgaben nach Absatz 1 und § 37a sicher. 

(3) 1Sofern der Inhaber der elterlichen Sorge durch eine Erklärung nach § 1688 Absatz 3 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs die Entscheidungsbefugnisse der Pflegeperson so weit einschränkt, dass 
die Einschränkung eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Entwicklung nicht 
mehr ermöglicht, sollen die Beteiligten das Jugendamt einschalten. 2Auch bei sonstigen 
Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen sollen die Beteiligten das Jugendamt einschalten. 

§ 37b Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in Familienpflege 

(1) Das Jugendamt stellt sicher, dass während der Dauer des Pflegeverhältnisses ein nach Maßgabe 
fachlicher Handlungsleitlinien gemäß § 79a Satz 2 entwickeltes Konzept zur Sicherung der Rechte des 
Kindes oder des Jugendlichen und zum Schutz vor Gewalt angewandt wird. Hierzu sollen die 
Pflegeperson sowie das Kind oder der Jugendliche vor der Aufnahme und während der Dauer des 
Pflegeverhältnisses beraten und an der auf das konkrete Pflegeverhältnis bezogenen Ausgestaltung 
des Konzepts beteiligt werden. 

(2) Das Jugendamt gewährleistet, dass das Kind oder der Jugendliche während der Dauer des 
Pflegeverhältnisses Möglichkeiten der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten hat und 
informiert das Kind oder den Jugendlichen hierüber. 

(3) Das Jugendamt soll den Erfordernissen des Einzelfalls entsprechend an Ort und Stelle überprüfen, 
ob eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Entwicklung bei der Pflegeperson 
gewährleistet ist. Die Pflegeperson hat das Jugendamt über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die 
das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen betreffen. 

  

https://dejure.org/gesetze/SGB_VIII/32.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VIII/34.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VIII/35a.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VIII/37a.html
https://dejure.org/gesetze/BGB/1688.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VIII/79a.html
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SGB IX 

§ 1 Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach 
diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre 
Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird 
den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behinderungen und von Behinderung 
bedrohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen 
Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen. 

UN-Kinderrechtskonvention 

Artikel 12: Berücksichtigung des Kindeswillens 

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht 
zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und 
berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner 
Reife.  

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind 
berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter 
oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu 
werden. 

UN-Behindertenrechtskonvention 

Artikel 4 – Allgemeine Verpflichtungen 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und 
Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen ohne jede Diskriminierung aufgrund von 
Behinderung zu gewährleisten und zu fördern. Zu diesem Zweck verpflichten sich die 
Vertragsstaaten, 

a. alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur Umsetzung 
der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte zu treffen 

b. alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Änderung 
oder Aufhebung bestehender Gesetze, Verordnungen, Gepflogenheiten und Praktiken zu 
treffen, die eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen darstellen; 

c. den Schutz und die Förderung der Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen in 
allen politischen Konzepten und allen Programmen zu berücksichtigen; 

d. Handlungen oder Praktiken, die mit diesem Übereinkommen unvereinbar sind, zu 
unterlassen und dafür zu sorgen, dass die staatliche n Behörden und öffentlichen 
Einrichtungen im Einklang mit diesem Übereinkommen handeln; 

e. alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung aufgrund von Behinderung 
durch Personen, Organisationen oder private Unternehmen zu ergreifen; 

f. Forschung und Entwicklung für Güter, Dienstleistungen, Geräte und Einrichtungen in 
universellem Design, wie in Artikel 2 definiert, die den besonderen Bedürfnissen von 
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Menschen mit Behinderungen mit möglichst geringem Anpassungs- und Kostenaufwand 
gerecht werden, zu betreiben oder zu fördern, ihre Verfügbarkeit und Nutzung zu fördern 
und sich bei der Entwicklung von Normen und Richtlinien für universelles Design einzusetzen; 

g. Forschung und Entwicklung für neue Technologien, die für Menschen mit Behinderungen 
geeignet sind, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien, 
Mobilitätshilfen, Geräten und unterstützenden Technologien, zu betreiben oder zu fördern 
sowie ihre Verfügbarkeit und Nutzung zu fördern und dabei Technologien zu erschwinglichen 
Kosten den Vorrang zu geben; 

h. für Menschen mit Behinderungen zugängliche Informationen über Mobilitätshilfen, Geräte 
und unterstützende Technologien, einschließlich neuer Technologien, sowie andere Formen 
von Hilfe, Unterstützungsdiensten und Einrichtungen zur Verfügung zu stellen; 

i. die Schulung von Fachkräften und anderem mit Menschen mit Behinderungen arbeitendem 
Personal auf dem Gebiet der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte zu fördern, 
damit die aufgrund dieser Rechte garantierten Hilfen und Dienste besser geleistet werden 
können. 

(2) Hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte verpflichtet sich jeder 
Vertragsstaat, unter Ausschöpfung seiner verfügbaren Mittel und erforderlichenfalls im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit Maßnahmen zu treffen, um nach und nach die volle Verwirklichung 
dieser Rechte zu erreichen, unbeschadet derjenigen Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen, 
die nach dem Völkerrecht sofort anwendbar sind. 

(3) Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten zur 
Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die 
Menschen mit Behinderungen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit 
Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, über die sie vertretenden Organisationen 
enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein. 

(4) Dieses Übereinkommen lässt zur Verwirklichung der Rechte von Menschen mit Behinderungen 
besser geeignete Bestimmungen, die im Recht eines Vertragsstaats oder in dem für diesen Staat 
geltenden Völkerrecht enthalten sind, unberührt. Die in einem Vertragsstaat durch Gesetze, 
Übereinkommen, Verordnungen oder durch Gewohnheitsrecht anerkannten oder bestehenden 
Menschenrechte und Grundfreiheiten dürfen nicht unter dem Vorwand beschränkt oder außer Kraft 
gesetzt werden, dass dieses Übereinkommen derartige Rechte oder Freiheiten nicht oder nur in 
einem geringeren Ausmaß anerkenne. 

(5) Die Bestimmungen dieses Übereinkommens gelten ohne Einschränkung oder Ausnahme für alle 
Teile eines Bundesstaats. 

 


